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Werner Unger

	„Guided Tours“          


	Recorder


(Herausgabeansprüche, Eigentumserwerb, ungerechtfertigte Bereicherung)

	


Sie erhalten hier eine genaue “Wegbeschreibung” zur Lösung eines Falles mit dem BGB-Trainer. Wir empfehlen die Benutzung für absolute Anfänger, für diejenigen, die sich mit dem Trainer und seiner Hypertextstruktur erst vertraut machen wollen oder für diejenigen, die generell Schwierigkeiten bei der Falllösung haben.

Sachverhalt  

Eduard Eigner (E) hat seinen alten HiFi-Videorecorder (Wert: 300,- €) an einen Bekannten, Leopold Ludwig (L) für zwei Wochen verliehen. Nach Ablauf der Leihzeit muss E feststellen, dass L und der Recorder verschwunden sind. Polizeiliche Ermittlungen ergeben, dass L der Offerte des David Dickmann (D) nicht widerstehen konnte, den Videorecorder für 500,- € zu verkaufen. Dickmann, der L für den Eigentümer hielt, hatte in bar bezahlt und das Gerät gleich mitgenommen. 

Welche Rechte kann E geltend machen?

Abwandlung:

Könnte E an sein Gerät wieder herankommen, wenn er den Recorder dem L nicht geliehen, sondern wenn dieser das Gerät gestohlen hätte?

Wie wäre die Lage, wenn E sich inzwischen einen neuen Recorder gekauft hätte? Könnte er vom Dieb L den Verkaufserlös in Höhe von 500,- € herausverlangen?

A. Vorbereitende Orientierung

Aufgabe 1 (Fachbegriffe):


· Sehen Sie sich im Terminologietrainer folgende Begriffe und ihre Definition an:

	Abhandenkommen
	Schutzgesetz

	mittelbarer Besitz
	Schuldverhältnis

	verbotene Eigenmacht
	Pflichtverletzung

	Leistung
	Nichtberechtigter

	Naturalrestitution
	


Aufgabe 2 (Themenbereiche):


· Sehen Sie sich folgende Gebiete im Regeltrainer an:

- (BGB-AT) 
  Rechtssubjekte, Juristische Personen: Haftung
- (SchuldR-AT) Pflichtverletzung(1, 3), Unmöglichkeit (1), Schaden/Schadensumfang
- (Deliktsrecht)  Anspruchsnormen des Deliktsrechts, Der Grundtatbestand des
                         § 823 Abs.1


· Vertiefen Sie diese Gebiete anhand der Fragen im Repetitionstrainer!

B. Schritte zur Klausurlösung   

1. Schritt: Gliedern


· Beachten Sie die Hinweise zur Klausurtechnik im Klausurtrainer! 


· Gehen Sie über das Inhaltsverzeichnis („i“-Button) zum vorliegenden Fall. Gehen Sie zu „Gliedern“ und folgen Sie der Erarbeitung einer Skizze und der Grobgliederung 


· Drucken Sie sich die fertige Skizze aus (mit rechter Maustaste in die Grafik klicken, dann kopieren und in Word einfügen).

2. Schritt: Subsumieren


2.1 Gehen Sie im Anspruchstrainer zu folgenden Anspruchsarten: 


· „Herausgabeansprüche aus Gesetz“ 
Suchen Sie die Tatbestandsvoraussetzungen für § 985, § 861, § 1007, § 812, § 816. 
· „Schadensersatzansprüche aus Vertrag“ 
Suchen Sie die Tatbestandsvoraussetzungen für § 280, § 283. 

·  „Schadensersatzansprüche aus Gesetz“ 
Suchen Sie die Tatbestandsvoraussetzungen für § 823 Abs. 1, § 823 Abs. 2, § 826.


2.2 Gehen Sie wieder in den Klausurtrainer und zum vorliegenden Fall zurück. Drucken Sie sich die Feingliederung aus (mit rechter Maustaste in den Text klicken, alles markieren und nach Word kopieren).


3. Schritt: Formulieren


· Erarbeiten Sie anhand der Skizze und der Feingliederung und über den Link „Formulieren“ schrittweise die Lösung des Falles. Versuchen Sie, vor jedem Schritt eine eigene Lösung zu finden!


· Drucken Sie sich die fertige Lösung aus (Am Schluss der schrittweisen Lösung findet sich ein entsprechender Link).

